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Resolution 1942 (2010) 

verabschiedet auf der 6393. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 29. September 2010 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine frühere Resolution 1933 (2010) betreffend Côte d’Ivoire und, 
im Einklang mit ihrer Ziffer 20, unter Hinweis auf seine Absicht, für einen begrenzten Zeit-
raum vor und nach den Wahlen eine Erhöhung der Zahl des genehmigten Militär- und Poli-
zeipersonals um insgesamt bis zu 500 zusätzliche Kräfte zu erwägen, 

 unter Hinweis auf das Schreiben des Generalsekretärs vom 14. September 2010 
(S/2010/485), in dem eine vorübergehende Erhöhung des genehmigten Militär- und Polizei-
personals der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire (UNOCI) von 8.650 auf 
9.150 Kräfte empfohlen wurde, 

 unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 17. September 2010 
(S/2010/486), in dem die im genannten Schreiben des Generalsekretärs dargelegte Vorge-
hensweise gebilligt wurde, 

 Kenntnis nehmend von der Erstellung des endgültigen Wählerverzeichnisses, auf das 
sich die ivorischen Parteien am 6. September 2010 geeinigt haben, und Kenntnis nehmend 
davon, dass dieses Wählerverzeichnis, wie im Schreiben des Generalsekretärs vom 23. Sep-
tember 2010 (S/2010/493) angekündigt, vom Sonderbeauftragten des Generalsekretärs am 
24. September 2010 in Abidjan bestätigt wurde, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. beschließt, entsprechend der Empfehlung des Generalsekretärs in seinem 
Schreiben vom 14. September 2010 (S/2010/485) eine vorübergehende Erhöhung der ge-
nehmigten Militär- und Polizeipersonals der UNOCI von 8.650 auf 9.150 Kräfte zu geneh-
migen; 

 2. genehmigt die sofortige Entsendung dieser zusätzlichen Kapazitäten für einen 
Zeitraum von bis zu sechs Monaten; 

 3. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

 


